
 

Vertragsinformationen zur
Haftpflichtversicherung
für Vermögensschäden

(Stand Juli 2009)

 

10.06.2010 1 

Inhaltsverzeichnis 
 
 
Produktinformationsblatt für die Haftpflichtversicherung für 
Vermögensschäden ................................................................................................................................... 2 

 
Vertragsinformationen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden ........ 3 

 
Allgemeine Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung für 
Vermögensschäden (AVB)........................................................................................ 5 
 
Der Versicherungsschutz ..................................................................................................................................... 5 
1.  Gegenstand der Versicherung ......................................................................................................................... 5 
2.  Vorwärts- und Rückwärtsversicherung ............................................................................................................ 5 
3.  Unsere Leistungen........................................................................................................................................... 5 
4.  Ausschlüsse..................................................................................................................................................... 6 
5.  Der Versicherungsfall ...................................................................................................................................... 6 
Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung ....................................................................................... 6 
6.  Beginn des Versicherungsschutzes................................................................................................................. 6 
7.  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder einmaliger Beitrag ...................................................... 6 
8.  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag ................................................................................. 6 
9.  Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung................................................................................. 6 
10.  Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung ............................................................................................. 6 
11.  Risikoanpassung ............................................................................................................................................. 6 
12.  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung ..................................................................................................... 6 
Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung......................................................................................................... 6 
13.  Dauer und Ende des Vertrages ....................................................................................................................... 6 
14.  Wegfall des versicherten Risikos ..................................................................................................................... 6 
15.  Kündigung nach Versicherungsfall .................................................................................................................. 6 
16.  Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften ............................. 6 
17.  Mehrfachversicherung ..................................................................................................................................... 6 
Ihre Obliegenheiten ............................................................................................................................................... 6 
18.  Ihre vorvertraglichen Anzeigepflichten............................................................................................................. 6 
19.  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles......................................................................................... 6 
20.  Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles...................................................................................... 6 
21.  Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten ............................................................................................ 6 
Weitere Bestimmungen......................................................................................................................................... 6 
22.  Abtretungsverbot ............................................................................................................................................. 6 
23.  Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung ...................................................................................... 6 
24.  Verjährung ....................................................................................................................................................... 6 
25.  Zuständiges Gericht......................................................................................................................................... 6 
26.  Anzuwendendes Recht .................................................................................................................................... 6 
 



10.06.2010  2 

Produktinformationsblatt für die Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden 
 
Nachfolgend erhalten Sie kurz gefasst die wichtigsten Informationen über unsere Haftpflichtversicherung für Ver-
mögensschäden. Die Informationen sind allerdings nicht abschließend. Der genaue Inhalt Ihres Versicherungs-
vertrages ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und etwaigen Nachträgen sowie den Allge-
meinen Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden (AVB). 
 
Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an? 
Wir bieten Ihnen eine Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden zur Absicherung Ihrer dienstlichen Tätigkeit 
an. 
 
Welche Risiken sind versichert? 
Sie sind versichert für den Fall, dass Sie aus der Ausübung Ihrer dienstlichen Tätigkeit von Dritten oder Ihrem 
Dienstherrn auf Ersatz eines Vermögensschadens in Anspruch genommen werden. Wir leisten Schadenersatz in 
Höhe der vereinbarten Deckungssumme (Ziffer 1 und 3 AVB). 
 
Was kosten die Haftpflichtversicherungen und was ist, wenn Sie den Beitrag nicht bezahlen? 
Wie viel Sie für Ihre Haftpflichtversicherung bezahlen, hängt davon ab, welcher Tarifgruppe Sie angehören und 
welche Deckungssumme Sie wünschen und welche Zahlungsperiode Sie wählen. Die jeweiligen genauen Beiträ-
ge können Sie unserem Angebot entnehmen. Ändern sich maßgebliche Daten des Angebots vor Vertragsbeginn, 
kann sich auch der Beitrag ändern. 
Die Zahlungsperiode ist nach Ihrer Wahl ein Jahr, ein halbes Jahr oder ein viertel Jahr. 
Der Erstbeitrag wird zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig und ist dann unverzüglich (d. h. 
spätestens innerhalb von 14 Tagen) zu zahlen. Zahlen Sie den Beitrag nicht rechtzeitig, verlieren Sie unter Um-
ständen Ihren Versicherungsschutz (Ziffer 7 AVB). 
Die Folgebeiträge sind zu den in den Beitragsrechnungen angegebenen Zeitpunkten fällig und zu zahlen. Bei 
Nichtzahlung können wir Sie zur Zahlung innerhalb von zwei Wochen auffordern. Zahlen Sie nicht innerhalb die-
ser zwei Wochen, haben Sie bis zur Zahlung keinen Versicherungsschutz mehr. Außerdem können wir den Ver-
sicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung kündigen (Ziffer 8 AVB). 
 
Welche Risiken sind nicht versichert? 
Die ausgeschlossenen Risiken können Sie Ziffer 4 AVB entnehmen. 
 
Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsschluss 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflicht haben? 
Bitte machen Sie im Antrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben. Bei unrichtigen Angaben können wir 
vom Vertrag zurücktreten (Ziffer 18 AVB). 
 
Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit des Vertrages 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Sie sind verpflichtet, uns nach entsprechender Aufforderung innerhalb eines Monats Änderungen des versicher-
ten Risikos mitzuteilen. Anderenfalls können wir von Ihnen eine Beitragsnachzahlung verlangen. Bei unrichtigen 
Angaben können wir eine Vertragsstrafe verlangen (Ziffer 11.1 AVB). 
Außerdem haben Sie besonders gefahrdrohende Umstände auf unser Verlangen hin zu beseitigen (Ziffer 19 
AVB). Bei Verletzung dieser Pflicht können wir die Versicherung fristlos kündigen und Sie Ihren Versicherungs-
schutz ganz oder teilweise verlieren (Ziffer 21 AVB). 
 
Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall 
und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Sie sind verpflichtet uns jedes Schadenereignis unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadenersatz-
ansprüche erhoben wurden, und nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen 
(Ziffer 20 AVB). Bei Verletzung einer dieser Pflichten können wir die Versicherung fristlos kündigen und Sie Ihren 
Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren (Ziffer 21 AVB). 
 
Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie Ihren Versicherungsbeitrag gezahlt haben, an dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Tag (Ziffer 6 AVB). Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlän-
gert er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht drei Monate vor Ablauf 
kündigen (Ziffer 13.2 AVB). 
 
Wie können Sie Ihren Vertrag beenden? 
Sie können den Vertrag mit einer Frist von drei Monaten zum Vertragsablauf kündigen (Ziffer 13.2 AVB), außer-
dem nach einem Schadenereignis (Ziffer 15 AVB). 
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Vertragsinformationen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden 
 
Versicherer ist die GVV-Privatversicherung Aktiengesellschaft, 
eingetragen im Handelsregister B Nr. 18604 beim Amtsgericht Köln. 
Sie hat Ihren Sitz in 
50933 Köln (Müngersdorf) 
Aachener Straße 952-958. 
 
Sie wird vertreten durch den Vorstand 
Wolfgang Schwade (Vorsitzender), Horst F. Richartz, Heribert Rohr, Thomas Uylen. 
 
Hauptgeschäftstätigkeit der GVV-Privatversicherung AG ist der Betrieb der Kraftfahrt-, Haftpflicht-, Unfall-, 
Wohngebäude-, Hausrat- und Glasversicherung für Privatpersonen. 
 
Für das Versicherungsverhältnis gelten das Recht der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere das Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG), sowie die Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung für 
Vermögensschäden (AVB). 
 
Der Beitrag richtet sich nach dem zum Zeitpunkt des Versicherungsbeginns gültigen Tarif der GVV-
Privatversicherung AG für die abgeschlossene Versicherung 
 
Die Kommunikation zu diesem Vertrag erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache. 
 
Versicherungsombudsmann 
Die GVV-Privatversicherung AG ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e. V., Leipziger Str. 121, 
10117 Berlin. Sie können damit das kostenlose, außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch neh-
men. Das Schlichtungsverfahren ist nur möglich, wenn nicht in gleicher Sache eine Beschwerde bei der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht anhängig ist. 
Wir sind an die Entscheidung des Ombudsmanns bis zu einem Beschwerdewert von 5.000 EUR gebunden. Bis 
zu einem Beschwerdewert von 50.000 EUR darf der Ombudsmann eine für beide Seiten unverbindliche Empfeh-
lung abgeben. Der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten bleibt Ihnen unabhängig davon offen. 
 
Aufsichtsbehörde und für Beschwerden über den Versicherer zuständig ist die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn. 
 
Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr. Die Verträge sind für die jeweils im Versicherungsschein angegebene Zeit 
abgeschlossen. 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht 
dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kün-
digung zugegangen ist. 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 
zum vorgesehenen Zeitpunkt. 
 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des 
Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 und 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und 
diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Ab-
sendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die  
GVV-Privatversicherung AG 
50933 Köln 
Aachener Straße 952-958 
Fax: 0221-4893777 
E-Mail: info@gvv.de 
 
Widerrufsfolgen: 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz 
vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs 
entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um den im Nachtrag zum Versicherungs-
schein ausgewiesenen Betrag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 
Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat 
der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. 
B. Zinsen) herauszugeben sind. 
 
Besondere Hinweise: 
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Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von 
uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 
Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder 
der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversiche-
rer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und 
der Ansprüche an andere Versicherer und/oder an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V. zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom 
Zustandekommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versiche-
rungs-)Verträgen und bei künftigen Anträgen. 
Ich willige ferner ein, dass die Versicherer der GVV-Versicherungsgruppe meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- 
und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an den/die für mich zuständigen nebenberuf-
lichen Vermittler weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegen-
heiten dient. Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an nebenberuf-
liche Vermittler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist. 
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein, dass der/die nebenberuflichen Ver-
mittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Betreuung 
auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen. 
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich die Möglichkeit hatte, in zumutbarer Weise vom Inhalt des vom Versicherer 
bereit gehaltenen Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis zu nehmen. 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung für Vermö-
gensschäden (AVB) 
 
Der Versicherungsschutz 
 
1.  Gegenstand der Versicherung 
1.1  Wir gewähren Ihnen Versicherungsschutz für den Fall, dass Sie als Beamter, Angestellter oder Arbeiter 

des öffentlichen Dienstes wegen eines bei der Ausübung beruflicher Tätigkeit (nicht Nebenamt oder Ne-
benbeschäftigung) begangenen Verstoßes von einem anderen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts für einen Vermögensschaden verantwortlich gemacht werden. 

1.2  Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personenschäden (Tötung, Verletzung des Körpers 
oder Schädigung der Gesundheit von Menschen) noch Sachschäden (Beschädigung, Verderben, Vernich-
tung oder Abhandenkommen von Sachen) sind noch sich aus solchen Schäden herleiten. Als Sachen gel-
ten insbesondere auch Geld und geldwerte Zeichen. 

1.3  Mitversichert sind Ersatzansprüche Ihres Dienstherrn wegen eines ihm selbst aufgrund des Dienstverhält-
nisses durch fahrlässige oder grob fahrlässige Pflichtverletzung während der Versicherungszeit unmittelbar 
zugefügten Vermögensschadens. 

1.4  Es sind jedoch - zu b) mit unserer in Ziff. 3.4 und 3.5 vorgesehenen beschränkten Beteiligung - in die Ver-
sicherung einbezogen Ansprüche wegen unmittelbarer oder mittelbarer Sachschäden 
a) an Akten, Büchern, Bürogeräten, Schreibmaschinen und anderen Gegenständen mit denen Sie dienst-

lich zu tun haben 
b) an sonstigen beweglichen Sachen, die das Objekt Ihrer versicherten Tätigkeit bilden. 
Dies gilt nicht für Ansprüche wegen Sachschäden, die entstehen durch Abhandenkommen von Geld, 
geldwerten Zeichen, Wertsachen, Inhaberpapieren und in blanko indossierten Orderpapieren, mit Aus-
nahme von Wechseln. 
Ferner sind Ansprüche wegen Sachschäden, die entstehen aus Anlass der Ausübung technischer Berufs-
tätigkeit oder der Verwaltung von Grundstücken oder der  Führung wirtschaftlicher Betriebe ausgeschlos-
sen. 
 

2.  Vorwärts- und Rückwärtsversicherung 
2.1  Die Vorwärtsversicherung umfasst die Folgen aller vom Beginn des Versicherungsschutzes an (Ziff. 6.) bis 

zum Ablauf des Vertrages vorkommenden Verstöße. 
2.2  Die Rückwärtsversicherung bietet Deckung gegen in der Vergangenheit vorgekommene Verstöße, welche 

Ihnen bis zum Abschluss der Rückwärtsversicherung nicht bekannt geworden sind; bei Antragstellung ist 
die zu versichernde Zeit nach Anfangs- und Endpunkt zu bezeichnen. 
Als bekannter Verstoß gilt ein Vorkommnis, wenn es von Ihnen als - wenn auch nur möglicherweise - ob-
jektiv fehlsam bekannt oder, wenn auch nur bedingt, als fehlsam bezeichnet worden ist, auch wenn Scha-
denersatzansprüche weder erhoben noch angedroht noch befürchtet worden sind. 

2.3  Wird ein Schaden durch fahrlässige Unterlassung verursacht, so gilt im Zweifel der Verstoß als an dem 
Tag begangen, an welchem die versäumte  Handlung spätestens hätte vorgenommen werden müssen, um 
den Eintritt des Schadens abzuwenden. 
 

3.  Unsere Leistungen 
3.1  Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unbegründeter Schadener-

satzansprüche sowie Ihre Freistellung von berechtigten Schadenersatzansprüchen. 
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn Sie aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, 
Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet sind und wir hierdurch gebunden sind. 
Anerkenntnisse und Vergleiche, die von Ihnen ohne unsere Zustimmung abgegeben oder geschlossen 
worden sind, binden uns nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hät-
te. 
Ist Ihre Schadensersatzverpflichtung mit bindender Wirkung für uns festgestellt, haben wir Sie binnen zwei 
Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen. 

3.2  Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprü-
che zweckmäßig erscheinenden Erklärungen in Ihrem Namen abzugeben. Kommt es in einem Versiche-
rungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche gegen Sie, sind wir zur Prozessführung 
bevollmächtigt. Wir führen den Rechtsstreit in Ihrem Namen auf unsere Kosten. 

3.3  Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz 
fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für Sie von uns ge-
wünscht oder genehmigt, so tragen wir die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders verein-
barten höheren Kosten des Verteidigers. 

3.4  Die Versicherungssumme - bei den Sachschäden im Sinne der Ziff. 1.4 jedoch nur ein Viertel - stellt den 
Höchstbetrag der uns - abgesehen vom Kostenpunkt (Ziff. 3.9) - in jedem einzelnen Schadenfall obliegen-
den Leistung dar, und zwar mit der Maßgabe, dass nur eine einmalige Leistung der Versicherungssumme 
in Frage kommt 
a) gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen Personen, auf welche sich der Versicherungsschutz 

erstreckt; 
b) bezüglich eines aus mehreren Verstößen fließenden einheitlichen Schadens; 
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c) bezüglich sämtlicher Folgen eines Verstoßes. Dabei gilt mehrfaches, auf gleicher oder gleichartiger 
Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitlicher Verstoß, wenn die betreffenden Ange-
legenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. 

Die Höchstleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres ist auf das Doppelte der verein-
barten Versicherungssumme begrenzt. 

3.5  Von der Summe, die von Ihnen aufgrund richterlichen Urteils oder eines von uns genehmigten Anerkennt-
nisses oder Vergleichs zu bezahlen ist (Haftpflichtsumme), ersetzen wir 90%, höchstens die Höchstversi-
cherungssumme. Beträgt die Haftpflichtsumme mehr als 5.000 EUR, so übernehmen wir im Rahmen der 
gewählten Höchstversicherungssummen von den ersten 5.000 EUR 90%, vom Mehrbetrag 100%. 
Der von Ihnen allein zu deckende Schaden beträgt in jedem Falle mindestens 5 EUR (Mindestselbstbe-
halt). Dieser Mindestselbstbehalt kann durch besondere Vereinbarung auf einen höheren Betrag festge-
setzt werden (erhöhter Mindestselbstbehalt). 

3.6  Es ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig, dass Sie Abmachungen treffen oder Maßnahmen gesche-
hen lassen, die darauf hinauslaufen, dass Ihnen Ihre Selbstbeteiligung erlassen, gekürzt oder ganz oder 
teilweise wieder zugeführt wird. Widrigenfalls mindert sich die Haftpflichtsumme um den entsprechenden 
Betrag. 

3.7  An der Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die zur Abwendung der zwangsweisen Beitreibung der Haft-
pflichtsumme zu leisten ist, beteiligen wir uns in demselben Umfange wie an der Ersatzleistung. 

3.8  Die Kosten eines gegen Sie anhängig gewordenen, einen gedeckten Haftpflichtanspruch betreffenden 
Haftpflichtprozesses sowie einer wegen eines solchen Anspruchs mit unserer Zustimmung von Ihnen be-
triebenen negativen Feststellungsklage oder Nebenintervention gehen voll zu unseren Lasten. Es gilt da-
bei aber folgendes 
a) Übersteigt der Haftpflichtanspruch die Versicherungssumme, so tragen wir die Gebühren und Pausch-

sätze nur nach der der Versicherungssumme entsprechenden Wertklasse. Bei den nicht durch 
Pauschsätze abzugeltenden Auslagen tritt eine verhältnismäßige Verteilung auf uns und Sie ein. 

b) Übersteigt der Haftpflichtanspruch nicht den Betrag des Mindestselbstbehalts, so treffen uns keine 
Kosten. 

c) Bei erhöhtem Mindestselbstbehalt haben Sie vorweg die Kosten nach dem Streitwert des erhöhten 
Mindestselbstbehalts allein zu tragen, die Mehrkosten bezüglich des übersteigenden Betrages (bis 
zum Streitwert von erhöhtem Mindestselbstbehalt zuzüglich Versicherungssumme) tragen wir. Bezüg-
lich der nicht durch Pauschsätze abzugeltenden Auslagen findet die Bestimmung zu a) Satz 2 Anwen-
dung. 

3.9  Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder 
Vergleich an Ihrem Widerstand scheitert oder falls wir unseren vertragsmäßigen Anteil zur Befriedigung 
des Geschädigten zur Verfügung stellen, so haben wir für den von der Weigerung bzw. der Zurverfü-
gungstellung an entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

 
4.  Ausschlüsse 
 Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflichtansprüche, 
4.1  welche vor ausländischen Gerichten geltend gemacht werden - dies gilt auch im Falle eines inländischen 

Vollstreckungsurteils (§ 722 ZPO) - wegen Verletzung oder Nichtbeachtung ausländischen Rechts, wegen 
einer im Ausland vorgenommenen Tätigkeit; 

4.2  soweit sie aufgrund Vertrages oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht 
hinausgehen; 

4.3  aus der Überschreitung von Voranschlägen und Krediten; aus der entgeltlichen oder unentgeltlichen Ver-
mittlung oder Empfehlung von Geld-, Grundstücks- und anderen wirtschaftlichen Geschäften; dies gilt nicht 
für Sparkassenbedienstete; 

4.4  wegen Schäden, welche durch Fehlbeträge bei der Kassenführung, durch Verstöße beim Zahlungsakt 
oder durch Veruntreuung Ihres Personals entstehen; 

4.5  wegen Schadenstiftung durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder Bedin-
gung des Machtgebers (Berechtigten) oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung; 

4.6  aus Ihrer Tätigkeit als Leiter, Vorstands- oder Aufsichtsratmitglied privater Unternehmen, Vereine und 
Verbände oder als Syndikus. 

4.7  aus § 69 Abgabenordnung; 
4.8  aus bankmäßigem Betrieb und bankmäßiger Tätigkeit (Scheck-, Wechsel-, Giro-, Depositen-, Kontokor-

rent-, Devisenverkehr, Akkreditiv-Geschäfte usw.), dies gilt nicht für Sparkassenbedienstete. 
4.9  wegen Schäden, die in Einbußen bei Darlehen und Krediten bestehen, welche das Rechtssubjekt erleidet, 

bei dem Sie oder Versicherte als Beamter oder sonst angestellt sind oder zu dem Sie im Verhältnis eines 
Vorstehers oder eines Mitgliedes eines Vorstands-, Verwaltungs- oder Aufsichtsratskollegiums stehen. 
Dies gilt nicht, soweit die Einbußen verursacht sind durch Verstöße bei der Rechtsverfolgung. 

 
5.  Der Versicherungsfall 

Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist der Verstoß, der Haftpflichtansprüche gegen Sie zur Folge 
haben könnte. 
 
 
 
 
 

 



10.06.2010 7 

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 
 
6.  Beginn des Versicherungsschutzes  

 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den 
ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 7.1 zahlen. Der in Rechnung gestellte Beitrag 
enthält die Versicherungsteuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten haben. 
 

7.  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder einmaliger Beitrag 
7.1  Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versi-

cherungsscheins fällig. 
7.2  Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, 

beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintre-
ten, sind wir nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform 
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des 
Beitrags aufmerksam gemacht haben. 

7.3  Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, 
solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 
 

8.  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag 
8.1  Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Bei-

tragszeitraums fällig. 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

8.2  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass 
Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben. 
Wir werden Sie schriftlich zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen set-
zen. Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, können wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine 
Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, 
wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die 
Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziff. 8.3. und 8.4. mit dem Fristablauf verbunden sind. 

8.3  Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis 
zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 8.2. Abs. 2 dar-
auf hingewiesen wurden. 

8.4  Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, können wir den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 8.2. Abs. 3 darauf 
hingewiesen haben. 
Haben wir gekündigt, und zahlen Sie danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht 
der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung einge-
treten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 
 

9.  Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Bei-
trag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widerspre-
chen. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch 
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer von uns in Textform abgegebenen Zahlungsauf-
forderung erfolgt.  
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil Sie die Einzugsermächtigung widerrufen haben o-
der haben Sie aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, sind 
wir berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur Übermittlung 
des Beitrags erst verpflichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform aufgefordert worden sind. 
 

10.  Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, 
wenn Sie mit der Zahlung einer Rate im Verzug sind. 
Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen. 

 
11.  Risikoanpassung 
11.1  Sie haben nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber 

den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Bei-
tragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu ma-
chen und auf unseren Wunsch hin nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zu unserem Nachteil können 
wir von Ihnen eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. 
Dies gilt nicht, wenn Sie beweisen, dass Sie an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 

11.2  Aufgrund Ihrer Änderungsmitteilung oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der 
Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeit-
punkt des Eingangs der Mitteilung bei uns. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht 
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unterschritten werden. Alle entsprechend Ziff. 11.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Er-
höhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt. 

11.3  Unterlassen Sie die rechtzeitige Mitteilung, können wir für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen 
waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrages ver-
langen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein von Ihnen 
zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
gang der Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten. 

11.4  Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung 
für mehrere Jahre. 
 

12.  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt 
ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz 
bestanden hat. 
 

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 
 

13.  Dauer und Ende des Vertrages 
13.1  Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. 
13.2  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 

nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist. 

13.3  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

13.4  Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres 
oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätes-
tens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. 
 

14.  Wegfall des versicherten Risikos 
14.1  Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich die-

ser Risiken. Uns steht der Beitrag zu, den wir hätten erheben können, wenn die Versicherung dieser Risi-
ken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem wir vom Wegfall Kenntnis erlangen. 

14.2  Wenn eine zu Ihrer Berufsausbildung erforderliche Zulassung aufgehoben wird, gilt das versicherte Risiko 
im Sinne von Ziff. 14.1 als weggefallen. 
 

15.  Kündigung nach Versicherungsfall  
 

15.1  Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 
- wir eine Schadensersatzzahlung geleistet haben oder 
- Ihnen eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich 

zugestellt wird. 
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen Monat nach der Schadenser-
satzzahlung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein. 

15.2  Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch bestim-
men, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versi-
cherungsperiode, wirksam wird. 
Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam. 
 

16.  Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften  
Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschrif-
ten sind wir berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kün-
digen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausge-
übt wird, in welchem wir von der Erhöhung Kenntnis erlangt haben. 
 

17.  Mehrfachversicherung 
17.1  Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 
17.2  Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass Sie dies wussten, können Sie die 

Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen. 
17.3  Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn Sie es nicht innerhalb eines Monats geltend machen, nachdem 

Sie von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt haben. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, 
zu dem uns die Erklärung, mit der sie verlangt wird, zugeht. 
 

Ihre Obliegenheiten 
 

18.  Ihre vorvertraglichen Anzeigepflichten 
18.1  Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände 

Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, 
nach denen wir in Textform gefragt haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir nach Ihrer 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellen. 
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Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf unseren Entschluss Einfluss auszuüben, den 
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 
Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, müs-
sen Sie sich so behandeln lassen, als haben Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig ver-
schwiegen. 

18.2  Rücktritt 
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen uns, vom 

Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn ein Umstand nicht oder unrichtig an-
gezeigt wurde, weil Sie sich der Kenntnis der Wahrheit arglistig entzogen haben. 

 Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem wir 
von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangen. Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen 
gegenüber. 

(2) Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder Ihr Vertreter die unrichtigen oder 
unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht haben. 

(3) Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie 
nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

(4) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
 Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir den Versicherungsschutz nicht ver-

sagen, wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für 
den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich 
war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig 
verletzt haben. 
Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelau-
fenen Vertragszeit entspricht. 

18.3  Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 
Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruhte, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in 
Schriftform kündigen. 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf un-
ser Verlangen hin rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% oder schließen wir die Gefahrabsi-
cherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung fristlos in Schriftform kündigen. 
Wir müssen die uns nach Ziff. 18.2 und 18.3 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich gel-
tend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die 
das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Wir haben die Umstände anzugeben, 
auf die wir unsere Erklärung stützen; wir dürfen nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer 
Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 
Uns stehen die Rechte nach den Ziff. 18.2. und 18.3 nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. 
Wir können uns auf die in den Ziff. 18.2 und 18.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn wir den nicht an-
gezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

18.4  Anfechtung 
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfech-
tung steht uns der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht. 
 

19.  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
Besonders gefahrdrohende Umstände haben Sie auf unser Verlangen hin innerhalb angemessener Frist 
zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzu-
mutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdro-
hend. 

20.  Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
20.1  Jeder Versicherungsfall ist uns unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzansprü-

che erhoben wurden. 
20.2  Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Unsere Weisun-

gen sind dabei zu befolgen, soweit es für Sie zumutbar ist. Sie haben uns ausführliche und wahrheitsge-
mäße Schadenberichte zu erstatten und uns bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. 
Alle Umstände, die nach unserer Ansicht für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt 
sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 
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20.3  Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtli-
ches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder Ihnen gerichtlich der Streit verkündet, haben 
Sie dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. 

20.4  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz müssen 
Sie fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung unserer-
seits bedarf es nicht.  

20.5  Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, haben Sie uns die Führung des Ver-
fahrens zu überlassen. Wir beauftragen in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt. Sie müssen dem Rechtsan-
walt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfü-
gung stellen. 
 

21.  Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
21.1  Verletzen Sie eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die Sie vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen 

haben, können wir den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung frist-
los kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn Sie nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung 
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

21.2  Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der 
Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt 
des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass wir 
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. 
Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig 
verletzt haben. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein uns nach Ziff. 21.1 zustehendes 
Kündigungsrecht ausüben. 
 

Weitere Bestimmungen 
 

22.  Abtretungsverbot  
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne unsere Zustimmung weder abge-
treten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 
 

23.  Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung  
23.1  Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an unsere Hauptverwaltung oder an die im Ver-

sicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 
23.2  Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen 

gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entspre-
chend für den Fall einer Namensänderung Ihrerseits. 
 

24.  Verjährung 
24.1  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich 

nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
24.2  Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet worden, ist die Verjährung von der 

Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung dem Anspruchsteller in Textform 
zugeht. 
 

25.  Zuständiges Gericht  
25.1  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 

unserem Sitz oder unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Für eine Klage ge-
gen Sie ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
Klagen gegen Sie aus dem Versicherungsvertrag müssen bei dem Gericht erhoben werden, das für Ihren 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. 

25.2  Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie nach unserem Sitz 
oder unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
 

26.  Anzuwendendes Recht  
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

 


